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Wie bereits ausgeführt ,  würden die Festnahmesituat ionen häu

f ig die sofort ige Einlei tung eines Ermit t lungsverf  ahre.ns mit  

bzw. ohne Haft  rechtfert igen und die darin r icht igerweise 

durchgeführten Verdachtshinweisprüfungen dienen bei diesen 

Ausgangssituat ionen nur dem Zweck, pol i t isch-,  pol i t isch

operat iv oder strafrecht l ich relevante Umstände in Bezug auf 

das Handeln und die Person des Verdächt igen herauszuarbeiten, 

die die r icht ige Entscheidung über die Notwendigkeit  und Zweck

mäßigkeit  der Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens sowie der 

Real is ierung anderer pol i t isch-operat iver Zielstel lungen mit  

ermögl ichen sol len.

Hierbei geht es insbesondere auch um die Klärung von Fragen 

der Notwendigkeit  der Strafverfolgung gegen Personen, die 

aus Konfl iktsi tuat ionen heraus spontan, unter Alkoholein

f luß oder i rregelei tet  oder durch andere Personen zu einer 

Straftat ver lei tet ,  handelten. In derart igen Fäl len hat sich 

die Verdachtshinweisprüfung zur Aufklärung des strafbaren 

Handelns, der Feststel lung begünst igender Umstände und zur 

Einlei tung von Maßnahmen der Rückgewinnung oder späteren 

operat iven Nutzung als nützl ich erwiesen.

Auch unter den gegenwärt igen pol i t isch-operat iven Lagebe

dingungen, den Personenzusammenschlüssen zur Druckausübung 

auf staat l iche Organe durch Obersiedlungsersuchende oder 

den viel fäl t igen Erscheinungsformen pol i t ischer Untergrund

tät igkeit  bestät igen die Erfahrungen, daß trotz des Vorl iegens 

des Verdachts einer Straftat vorerst in Verdachtshinweisprü

fungen der konkrete Tatbeitrag des Einzelnen, die Motivat ion 

seines Handelns sowie seine Funkt ion innerhalb der Gruppe 

festgestel l t  und bewiesen werden kann bzw. sol l te,  um letzt

endl ich di f ferenzierte Abschlußentscheidungen treffen zu 

können. Solche Entscheidungen und Vorgehensweisen sind auch 

erforderl ieh, wenn eine Vielzahl von Personen unmittelbar 

bei der Begehung von strafbaren Handlungen zur Klärung eines


